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Beschlussempfehlung 
 
des Hauptausschusses 

 
 
zu dem Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/2041  
 
2. Lesung  
 
 
Drittes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen Befristung in § 29 des Verfassungs-
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen  
 
 
 
Berichterstatter  Abgeordneter Prof. Dr. Rainer Bovermann 
 
Bericht 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/2041, wurde vom Plenum nach 
1. Lesung am 27. Februar 2013 vom Plenum zur Beratung an den Hauptausschuss überwie-
sen. Im Hauptausschuss wurde der Gesetzentwurf am 7. März 2013 zur Beratung aufgeru-
fen. Änderungsanträge wurden nicht gestellt. Daraufhin wurde der Gesetzentwurf in der vor-
liegenden Fassung zur Abstimmung aufgerufen und einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16/2041, wird angenommen. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Rainer Bovermann 
Vorsitzender 


